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werbe! großer SJÎangel an genfterglaS fid) fühlbar madjte
uni) bie Sef)örben neuerbingS baju gelangt finb, ein aß»

gemeine§ AuSfufjroerbot für genfterglaS zu etlaffen. —
gn ben b öl) m if d; en (tfd>ed)û=fioroaîifdfen) ©laSfjütten
wirb gearbeitet, aber bie Qualität beS ©tafeS unb be=

fonberS ber burd) Vermittler angebotenen 2Bare ift fetjr
gering unb ba biefe Sieferungen gewöhnlich nur gegen
Vorausbezahlung erfolgen, nachträgliche tReFlamationen
roegen fcljlechter SBare, Srud) je. nidjt mehr berüdffich=
tigt werben, fdjeint eS angezeigt ju fein, oor bem An»
fauf folcljer Sßare ju warnen.

Sie Sieferungen oon ©ufjgläfern (SïohgtaS, Srafjt»
glaS, Ornament» unb KathebralgtaS jc.) auS S e u t f d) »

(anb erfolgen ebenfaßS feljr langfam wegen anbauern»
bem Kogtenmangel, Arbeiter» unb ïransportfcfjwierig»
feiten ufw., woburd) bie gabrifatioit gel)inbert unb bie

Kreistage jeber fiebern SaftS beraubt wirb.
Sie gabriFätion oon «Spiegelglas, bie gegen ©nbe

beS Krieges unb wäf)renb beS SBaffenftillftanbeS faft
ganz eingeftellt war, fonnte in einigen Hutten in be=

fc^ränftem Umfange wieber aufgenommen werben, fobafj
in biefem ArtiFet in nädjfter geit wieber einige gufuljren,
allerbingS nod) p hohen greifen, erwartet werben bürfen.

f)oIjprctfc. Sßan fchreibt ber basier „9lational»3tg."
auS Seutfd)lanb: „Sie Steife fürSu^ljolz fteigen be»

ftänbig unb bringen ben ©emeinbefaffen gute ©innahmen,
©o würben bei ber «Stamm» unb îhit^oljoerfteigerung
ber ©emeinbe ©djopfheim 29,000 9Jtarf über ben An»
fdjlag erzielt. Sie Seibtragenben finb natürlich bie Käufer
ber auS biefem §olj gefertigten ©egenftänbe."

Sie |)o!jtierfäufc in Dberfranfcn (Sannenrunbholz
im SSBalbe) ergaben ungeheure ißreiSfteigerungen. ©in
KubiFmeter würbe mit 9Jtf. 500 bezahlt. („granff. 3tg.")

UertcMedeaet.
Sie 48=Stunbenwocl)e tut ©ewerbe. Sie aus zehn

Arbeiterbelegierten unb §e£jn Unternehmeroertretern be»

ftellte ©jpertenfommiffion beS eibgen. SßolfSwirtfdjaftS»
bepartementS hat ben ©ntwurf für ein ArbeitSgefelj ein»

gereicht, baS auf alle ©ewerbebetriebe, bie bem gabriF»
gefeh nicht unterfteßt finb, ferner auf baS gefamte Sau»
gewerbe, baS prioate Transport» unb VerEehrSgewerbe,
baS ©ärtnergewerbe unb bie Çeiminbuftrie Anwenbung
finben foil, mit ©ettung für aße im betrieb befd)äftigten
airbeiter, Arbeiterinnen unb Sehrlinge. Sie maximale
wöchentliche Arbeitszeit barf 48 ©tunben wôdjentlid)
nidjt überfteigen. SBenn ber freie SamStag=9tad)mittag
eingeführt ober bie Arbeitszeit an ©amStagen fürjer ift,
als ad)t ©tunben, barf bie geit auf bie anberen 2Bod)en=

tage oerteilt werben. Sie Arbeitszeit foil jwifcljen fünf
Ul)r, im SSinter 6 Uhr, morgenS unb 8 Uljr abenbS er»

lebigt werben. 3" befonberen gäßen fann baoon ab»

gegangen werben, wenn bieS burd) ArbeitSoerträge feft»
gelegt ift. Sabei benft man fpejiell an ben groeifdjichten»
betrieb unb an bie Verfjältmffe im 2Birtfd)aftSgewerbe,
in ber ©ärtnerei ufw. Sie SJtittagSpaufe foil minbeftenS
eine ©tunbe betragen, eS fei benn, bafj bie Arbeitszeit
ni<ht meljr als 8 «Stunben beträgt unb biefe burd) eine

minbeftenS Ijalbftünbige Saufe unterbrochen wirb. 2Benn
bie Arbeiter wäfjrenb ber Saufe ben Slat) nicht oerlaffen
bürfen, mufj bie Saufe als Arbeitszeit geregnet werben.
Sie Slitgabe oon Heimarbeit an bie eigenen Arbeiter
ober an Arbeiter frember betriebe ift oerboten. Sei be»

fonberS gefunbl)eitSfd)äblid)en betrieben ift bie Arbeits»
Zeit weiter h^tabzufetjen. gür Überzeit», Sadjt» unb
©onntagSarbeit ift ein gufdjlag oon 30% z" bezahlen.

görberung unb Hdmttg öcr angetocntbtcn: inbu»
ftrieUen unb gewerblichen Kunft. Sie oont SunbeSrat

erlaffene Verorbnung beftimmt u. a., baff ber SunbeSrat
eine gad;Fommiffion oon fünf Slitgliebern wählen
wirb, bie ben Sitel „©ibgenöffifdje Kommiffion für an»

gewanbte Kunft" führen wirb. Sei ber Sefteßung ber
Kommiffion wirb ber SunbeSrat barauf Sebacht nehmen,
ba§ in ihr bie wichtigften Qrganifationen mit bem 3wecfe
ber görberung ber angemanbten ßunft fowie bie auf
biefem ©ebiete ftch betätigenben Sünftler unb Qnbufiriellen
angemeffen oertreten finb. ®ie ßommiffion fteht unter
ber Seitung beS jeweiligen tßräfibenten ber eibg. Äunft»
fommiffion. ®ie Serorbnung beftimmt fobann, ba§ in
ber 9îegel alle zroei gahre eine fdjmeizerifdje
AuSftellung für angewanbte ^unft oeranftaltet
wirb. ®er Sunb erleichtert ben fd;weizerifd)en Äünftlern,
gnbuftriellen unb ©ewerbetreibenben bie foüeftioe Seil»
nähme an ben auswärtigen Aufteilungen für angewanbte
$unft. Au^erbem gewährt ber Sunb ben Qrganifationen,
bie bie görberung unb H^ung ber angewanbten Kunft
bezweden, jährliche ©uboentionen. ®aS Separtement
beS gnnern wirb jährlich einen Seil beS ßrebiteS für
angewanbte Sîunft für ©tipenbien unb Verleihung
oon AufmunteritngSpreifen an gewanbte jüngere
©d)weizerfünftler oerwenben.

©ibgcnb'ffifchcê gabrifgefeß. SaS VoüSwirtfchaftS»
bepartement wirb ermächtigt, ben in Art. 221 ber 93er»

orbnung com 3. DFtober 1919 zum gabrifgefet} für bie

neue ©efuchfteUung bezeichneten Sermin (30. Otooember),
oon bem baS prooiforifd)e gnïraftbleiben oon AuS»

nahmen betreffenb bie Arbeitszeit unb oon gabrif»
orbnungen abhängig ift, hinauSzufdjieben.

©chroctzcrifche UnfaUoerficherungSanftalt in ßuzern.
®er VerwaltungSrat ber ©d)weizerifchen llnfalloetfiche»
rungSanftalt genehmigte in feiner ©effion oom 26. unb
27. Vooember 1919 ben Voranfchlag ber VerwaltungS»
foften für baS 3al)t 1920, ber fich auf inSgefamt
6,680,000 gr. beläuft. @r nahm zu oerfchiebenen Se»

gehren um Abänberung ber ißrämientarife ©tel»
iung ; nach näherer Sfung biefer Segehren gelangte
er zum ©d)luffe, ba§ zurzeit auf eine Steoifion ber
mientarife nidE)t eingetreten werben Fann, zumal eine £er»
abfe^ung ber ißrämienfätje für biejenigen Setriebe, für
bie fie gerechtfertigt erfdjien, bereits ftattgefunben hat
burd) neue 3uteilung biefer Setriebe zu einer niebrigeren
©efahrenftufe. Ser SerwaltungSrat erlebigte fchtiehlid)
eine tReihe oon abminiftratioen unb finanziellen ©efchäften
unb nahm bie Serid)terftattung ber Sireftion über oer»
fdjiebene gragen ber ©ntfchäbigungSprariS ber Anftalt
entgegen.

Sic nierte ©chrocizcr 9Jiüftermeffe in Safel. (SJtitget.)
Sie bisherige ©ntwidtung ber Schweizer SDtuftermeffe
hat gezeigt, bajj biefe nationalwirtfchaftliche Qnftitution
für gnbuftrie unb ©ewerbe oon grojjer Sebeutung ift-
Sie Hauptaufgaben ber SDÎufternteffe finb bie Kräftigung
beS QnlanbSabfaheS unb bie görberung beS ©jportS.
Sie SRuftermeffe 1920 wirb eine befonbere Sebeutung
haben, ©ie finbet unter neuen wirtfd)afttichen Verhält-
ni ffen ftatt unb Fann beShalb als erfte griebenS=9ßtufter»
meffe bezeichnet werben, gm gnlanb oerfprid)t man
fid) oon ber Vorführung ber neueften fd)weizerifd)en
ißrobuFtion fehr oiel. Auch baS AuSlanb zeigt für bie

nächfte SJteffe lebhaftes gntereffe. Sa bie ©renzen fi<h

aßmähli«h lieber öffnen, barf mit einem guten Sefuch
auS ben fremben Säubern gerechnet werben.

Alle gntereffenten feien beShalb nochmals auf bie

oierte ©chmeizer SOtuftermeffe in Safel aufmerFfam ge»

macht. ®er Anmelbetermin läuft am 10. ®e*
zember ab. ©pätere Anmelbungen haben, fofern fi®

überhaupt berücEfichtigt werben Fönnen, eine preiset'
höhung oon 25 % zu tragen. ; •: n : : • s (v fi-• i g ô
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werbes großer Mangel an Fensterglas sich fühlbar machte
und die Behörden neuerdings dazu gelangt sind, ein all-
gemeines Ausfuhrverbot für Fensterglas zu erlaffen. —
In den böhmischen (tschecho-slowakischen) Glashütten
wird gearbeitet, aber die Qualität des Glases und be-

sonders der durch Vermittler angebotenen Ware ist sehr
gering und da diese Lieferungen gewöhnlich nur gegen
Vorausbezahlung erfolgen, nachträgliche Reklamationen
wegen schlechter Ware, Bruch zc. nicht mehr berücksich-

tigt werden, scheint es angezeigt zu sein, vor dem An-
kauf solcher Ware zu warnen.

Die Lieferungen von Gußgläsern (Rohglas, Draht-
glas, Ornament- und Kathedralglas :c.) aus Deutsch-
land erfolgen ebenfalls sehr langsam wegen andauern-
dem Kohlenmangel. Arbeiter- und Transportschwierig-
leiten usw., wodurch die Fabrikation gehindert und die

Preislage jeder sichern Basis beraubt wird.
Die Fabrikation von Spiegelglas, die gegen Ende

des Krieges und während des Waffenstillstandes fast
ganz eingestellt war, konnte in einigen Hütten in be-

schränkten: Umfange wieder aufgenommen werden, sodaß
in diesem Artikel in nächster Zeit wieder einige Zufuhren,
allerdings noch zu hohen Preisen, erwartet werden dürfen.

Holzpreise. Man schreibt der basler „National-Ztg."
aus Deutschland: „Die Preise für Nutzholz steigen be-

ständig und bringen den Gemeindekassen gute Einnahmen.
So wurden bei der Stamm- und Nutzholzversteigerung
der Gemeinde Schopfheim 29,000 Mark über den An-
schlag erzielt. Die Leidtragenden sind natürlich die Käufer
der aus diesem Holz gefertigten Gegenstände."

Die Holzverkäufe in Oberfranken (Tannenrundholz
im Walde) ergaben ungeheure Preissteigerungen. Ein
Kubikmeter wurde mit Mk. 500 bezahlt. („Franks. Ztg.")

Vek5c>»ieae»eî.
Die 48-Stundenwoche im Gewerbe. Die aus zehn

Arbeiterdelegierten und zehn Unternehmervertretern be-

stellte Expertenkommission des eidgen. Volkswirtschafts-
départements hat den Entwurf für ein Arbeitsgesetz ein-
gereicht, das aus alle Gewerbebetriebe, die dem Fabrik-
gesetz nicht unterstellt sind, ferner auf das gesamte Bau-
gewerbe, das private Transport- und Verkehrsgewerbe,
das Gärtnergewerbe und die Heimindustrie Anwendung
finden soll, mit Geltung für alle im Betrieb beschäftigten
Arbeiter, Arbeiterinnen und Lehrlinge. Die maximale
wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich
nicht übersteigen. Wenn der freie Samstag-Nachmittag
eingeführt oder die Arbeitszeit an Samstagen kürzer ist,
als acht Stunden, darf die Zeit auf die anderen Wochen-
tage verteilt werden. Die Arbeitszeit soll zwischen fünf
Uhr, im Winter 6 Uhr, morgens und 8 Uhr abends er-
ledigt werden. In besonderen Fällen kann davon ab-

gegangen werden, wenn dies durch Arbeitsverträge fest-
gelegt ist. Dabei denkt man speziell an den Zweischichten-
betrieb und an die Verhältnisse im Wirtschaftsgewerbe,
in der Gärtnerei usw. Die Mittagspause soll mindestens
eine Stunde betragen, es sei denn, daß die Arbeitszeit
nicht mehr als 8 Stunden beträgt und diese durch eine

mindestens halbstündige Pause unterbrochen wird. Wenn
die Arbeiter während der Pause den Platz nicht verlassen
dürfen, muß die Pause als Arbeitszeit gerechnet werden.
Die Mitgabe von Heimarbeit an die eigenen Arbeiter
oder an Arbeiter fremder Betriebe ist verboten. Bei be-

sonders gesundheitsschädlichen Betrieben ist die Arbeits-
zeit weiter herabzusetzen. Für Überzeit-, Nacht- und
Sonntagsarbeit ist ein Zuschlag von 30°/» zu bezahlen.

Förderung und Hebung der angewandten: indu-
striellen und gewerblichen Kunst. Die vom Bundesrat
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erlassene Verordnung bestimmt u. a., daß der Bundesrat
eine Fachkommission von fünf Mitgliedern wählen
wird, die den Titel „Eidgenössische Kommission für an-
gewandte Kunst" führen wird. Bei der Bestellung der
Kommission wird der Bundesrat darauf Bedacht nehmen,
daß in ihr die wichtigsten Organisationen mit dem Zwecke
der Förderung der angewandten Kunst sowie die auf
diesem Gebiete sich betätigenden Künstler und Industriellen
angemessen vertreten sind. Die Kommission steht unter
der Leitung des jeweiligen Präsidenten der eidg. Kunst-
kommission. Die Verordnung bestimmt sodann, daß in
der Regel alle zwei Jahre eine schweizerische
Ausstellung für angewandte Kunst veranstaltet
wird. Der Bund erleichtert den schweizerischen Künstlern,
Industriellen und Gewerbetreibenden die kollektive Teil-
nähme an den auswärtigen Ausstellungen für angewandte
Kunst. Außerdem gewährt der Bund den Organisationen,
die die Förderung und Hebung der angewandten Kunst
bezwecken, jährliche Subventionen. Das Departement
des Innern wird jährlich einen Teil des Kredites für
angewandte Kunst für Stipendien und Verleihung
von Aufmunterungspreisen an gewandte jüngere
Schweizerkünstler verwenden.

Eidgenössisches Fabrikgesetz. Das Volkswirtschafts-
département wird ermächtigt, den in Art. 221 der Ver-
ordnung vom 3. Oktober 1919 zum Fabrikgesetz für die

neue Gesuchstellung bezeichneten Termin (30. November),
von dem das provisorische Jnkraftbleiben von Aus-
nahmen betreffend die Arbeitszeit und von Fabrik-
ordnungen abhängig ist, hinauszuschieben.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern.
Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt genehmigte in seiner Session vom 26. und
27. November 1919 den Voranschlag der Verwaltungs-
kosten für das Jahr 1920, der sich auf insgesamt
6,680,000 Fr. beläuft. Er nahm zu verschiedenen Be-
zehren um Abänderung der Prämientarife Stel-
lung; nach näherer Prüfung dieser Begehren gelangte
er zum Schlüsse, daß zurzeit auf eine Revision der Prä-
mientarife nicht eingetreten werden kann, zumal eine Her-
absetzung der Prämiensätze für diejenigen Betriebe, für
die sie gerechtfertigt erschien, bereits stattgefunden hat
durch neue Zuteilung dieser Betriebe zu einer niedrigeren
Gefahrenstufe. Der Verwaltungsrat erledigte schließlich
eine Reihe von administrativen und finanziellen Geschäften
und nahm die Berichterstattung der Direktion über ver-
schiedene Fragen der Entschädigungspraxis der Anstalt
entgegen.

Die vierte Schweizer Mustermesse in Basel. (Mitget.)
Die bisherige Entwicklung der Schweizer Mustermesse
hat gezeigt, daß diese nationalwirtschaftliche Institution
für Industrie und Gewerbe von großer Bedeutung ist.
Die Hauptaufgaben der Mustermesse sind die Kräftigung
des Jnlandsabsatzes und die Förderung des Exports.
Die Mustermesse 1920 wird eine besondere Bedeutung
haben. Sie findet unter neuen wirtschaftlichen Verhält-
niffen statt und kann deshalb als erste Friedens-Muster-
messe bezeichnet werden. Im Inland verspricht man
sich von der Vorführung der neuesten schweizerischen

Produktion sehr viel. Auch das Ausland zeigt für die

nächste Messe lebhaftes Interesse. Da die Grenzen sich

allmählich wieder öffnen, darf mit einem guten Besuch

aus den fremden Ländern gerechnet werden.
Alle Interessenten seien deshalb nochmals auf die

vierte Schweizer Mustermesse in Basel aufmerksam
macht. Der Anmeldetermin läuft am 10.
zember ab. Spätere Anmeldungen haben, sofern sie

überhaupt berücksichtigt werden können, eine Preise^
höhung von 25 "/o zu tragen. z>. t ^

Jllustr. schweiz. Handw. Zeitung („Meisterblatt")



«t. 36 30nftc. ftptoeig. Jpanbto. =3citnng („SReifterblatt") 361

Untuerjat=3JIajcf)tttc. 3« £uttrail Ejat fi.dE) eine @e=

feEfdEjaft gegrunbet ©tr ^erfteilung non Untoerfal=9Jla=
feinen. ®iefe Eteine 9Jia(rf)ine bient al§ ^auêmafcfjtne
unb ift fo ïonftruiert, bafj auch 3ttoalibe trot) gelten
einzelner ©lieber, mit berfelben ihr gute§ SEusfommen

finben Eönnett. SJÎobett I (für §au§= unb IHeininbuftrie)
ïann an jeber eleïtrifcîjen Sid)tleitung angefcE)Ioffen werben,
wohingegen ba§ größere tïïîobeEI II für ftletw unb @ro§=
Qnbuftrie berechnet ift. 2)ie nielfeitige Serwenbbarfeit
unb Seiftung§fäE)ig!eit ber SOtafc^ine ift bi§ jeljt non
feinem anbern ©pftem übertroffen morben. Seibe 9Jto=

belie Eönnen gegenwärtig in ber ffabriE in §uttroil, fo=
mie an ber närf)ften SHuftermeffe in Setrieb oorgefüijrt
werben, (Siehe ^nferat in heutiger Plummer.)

Literatur«
3Ste t>' IRägel furiert roorben ifcfjE. Suftfpiel in jwei

Slufjügen bon Heinrich Sienharb (4 Herren,
3 ®amen). ißreis ffr. 2.—. Serlag : 21 r t. 3 n ft i t u t
Drell ffüfjlt, $üri<h.
§eiri Siedjti, ber nach langjähriger Serfchoflenheit

unerwartet aus ülmeriEa heimfehrt, erweift fid) als ein

gutherziger, flarbticfenber SJtann, ber mancherlei Uebel=

ftanbe, bie er in ber atten §eimat borfinbet, mit Eluger
•Öanb wegjufchaffen nerfteht. 3" benen, bie er „in ©ärtfel
ftetlt", gehört fein ©cfjmager, ber an ber Surfe fpeEulierenbe
5>orfpräfibent, bor allem aber auch fRägel ©pörri, feine
duftige Staut, bie er bon Sopftyangerei unb „©tünbeli»
U>efen" fo grünblich Euriert, bafe bie alte Sugenbliebe
lieber aufwacht unb ein gtüdlicher ©heftanb in l'XuSficht
fteht. ®iefer gweiaEter mit munter bewegter ^anblung
'ft, bei gelegentlich ernfteren Momenten, auf einen echt

Werkzeug-Maschinen
aller Ärt 2814

W. Wolf, Ingenieur :: vorm. Wolf & Weiss :: Zürich
Lager und Bureaus Brandschenkestrasse 7.

humorboüen 2wn geftimmt. ®ie 3ufdjauer werben fich
bortrefflich unterhalten, unb bie fieben 2>arfteIIer bürften,
ein jeber unb eine jebe, an ihren feijr banEbaren Stollen
ffteube hüben.

Uns der Praxis. - für die Praxis.
fraata.

NB. ©ertanf3=, $aufcp= nnb ülrbeitögefntpe roerben
unter biefe IRubrif nidpt aufgenommen; berarttge 3ln§eigen ge--
böten in ben Snferatenteil beg ©tatte§. — ®en fragen, roelcpe
„unter ©piffre" erfepeinen follen, rootle man 50 ©W. in Starten
(für gufenbung ber Offerten) unb roenn bie §rage mit Slbreffe
beg grageftellerg erfepeinen foil, SSO (Et#, beilegen. SÖBemt leine
Warfen mitgefrfjicft toerben, tann bie $rage niept anf>
genommen tnerben.

1318. SBer pätte gebraudjte ober neue OelabfüHapparate
abjugeben? Offerten mit ©reig an ©. Stofer, med). SBerfftätte,
SRurtert.

1319. 2Ber erfteUt ©lodpalter für franjöfifdjen ©eitengang?
Offerten unter ©piffre 1319 an bie ©jpeb.

1380. SBer pätte gut erpalten abzugeben: 3tbridptraafcpine,
45 cm breit; ÎJtdenpobelraafcpine, 60 cm breit unb SBagenfräfe?
Offerten an 31. ©antenbein, ©augefepäff, ©ucp§ (@t. ©allen).

1331. SDBer liefert guteg ©inbemittel unb 31nleitung, um
aug Sotgftaub ©rifettg perpfteKen Offerten unter ©piffre 1321
an bie ©jpeb.

1333. SBer liefert ©latten in .ßeflulotb ober gepreptem,
roafferbteptem Sarton non 600x450 mm, 2—3 mm ®icfe, ntit 80
big 100 mm Vertiefung ; ferner ca. 20 mm bide 3Jieerropr4Ringe
non stria 800 mm ®urcpmeffer Offerten an ®. ©abertpuel, 9Re=
cpaniler, Dftringen (3targan).

1333. SBer pätte eine gebrauchte, gnt erpaltene ©aupotj^
fräfe, beftepenb in SBeHe mit Sagern, Sauftnagen, ©eleife unb
©oijauffpanttUoPen abzugeben? Offerten mit ©efdpreibung unb
©reig an g-rip SKoprbacp, SBagner, SHüti b. Süggigberg.

1334. SBer liefert billige ^Regenmäntel für Slrbeiter? Of=
ferten unter ©piffre 1324 an bie ©jpeb.

1335. SBer pätte abzugeben 2 ©aar gebrauchte, grope
©cpiebgatterrollen unb 1 einfache iRoIIbapnroeicpe, 70 cm ©pur,
leiepteg ©rofti Offerten an 3- Sen^Iinger ©öpne, 9tieber=Ufter.

fJohann Graber, EistnkeiMtawerkstätte, Wintertbur, Hlmgerstr.
Telephon-Nummer 506.

SltziaH eiserner Fernsi n« Zentwaren-Mislrie
Patentierte Zementrohrformen-Verschlüsse. Spezialartikel : Formen für alle Betriebe.

Spezialmaschinen für Mauersteine, Hohlblöcke usw.

Eisen - Konstruktionen Jeder Art.

Nr. 3K Jllnstr. schtveiz. Handw.-Zeituug („Meisterblatt")

Universal-Maschine. In Huttwil hat sich eine Ge-
sellschaft gegründet zur Herstellung von Universal-Ma-
schinen. Diese kleine Maschine dient als Hausmaschine
und ist so konstruiert, daß auch Invalide trotz Fehlen
einzelner Glieder, mit derselben ihr gutes Auskommen

finden können. Modell I (für Haus- und Kleinindustrie)
kann an jeder elektrischen Lichtleitung angeschlossen werden,
wohingegen das größere Modell II für Klein- und Groß-
Industrie berechnet ist. Die vielseitige Verwendbarkeit
und Leistungsfähigkeit der Maschine ist bis jetzt von
keinem andern System übertroffen worden. Beide Mo-
delle können gegenwärtig in der Fabrik in Huttwil, so-
wie an der nächsten Mustermesse in Betrieb vorgeführt
werden. (Siehe Inserat in heutiger Nummer.)

Literatur.
Wie d' Rägel kuriert worden ischt. Lustspiel in zwei

Aufzügen von Heinrich Lienhard (4 Herren,
3 Damen). Preis Fr. 2.—. Verlag: A r t. In stitut
Orell Füßli, Zürich.
Heiri Liechti, der nach langjähriger Verschollenheit

unerwartet aus Amerika heimkehrt, erweist sich als ein

gutherziger, klarblickender Mann, der mancherlei Uebel-
stände, die er in der alten Heimat vorfindet, mit kluger
Hand wegzuschaffen versteht. Zu denen, die er „in Sänket
stellt", gehört sein Schwager, der an der Börse spekulierende
Dorfpräsident, vor allem aber auch Rägel Spörri, seine

einstige Braut, die er von Kopfhängerei und „Stündeli-
Wesen" so gründlich kuriert, daß die alte Jugendliebe
wieder aufwacht und ein glücklicher Ehestand in Aussicht
steht. Dieser Zweiakter mit munter bewegter Handlung
ist, bei gelegentlich ernsteren Momenten, auf einen echt

Nàilg-ûlîmliiiie»
slier Nrt Z8l4

lV. Mvlk, Ingenieur mm. Wl 6 ffms :: XürietR
unll »urv««, Srsnâsvlisnlrsntrn»»« 7.

humorvollen Ton gestimmt. Die Zuschauer werden sich

vortrefflich unterhalten, und die sieben Darsteller dürften,
ein jeder und eine jede, an ihren sehr dankbaren Rollen
Freude haben.

Hut der ffrutt. - M Oie ffrà
sr«gt».lî Verkaufs-, Tausch- uud Arbeitsaefuche werden

unter diese Rubrik «icht ausgenommen; derartige Anzeigen ge-
hören in den Inseratenteil des Blattes. — Den Fragen, welche
„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man SV Cts. in Marken
(für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage mit Adresse
des Fragestellers erscheinen soll, SV Cts. beilegen. Wen« keine
Marke« mitgeschickt werden, kaun die Frage nicht ans-
genommen werden.

Wer hätte gebrauchte oder neue Oelabfüllapparate
abzugeben? Offerten mit Preis an G. Moser, mech. Werkstätte,
Murten.

1Z1S. Wer erstellt Blockhalter für französischen Seitengang?
Offerten unter Chiffre 1319 an die Exped.

IZSV. Wer hätte gut erhalten abzugeben: Abrichtmaschine,
48 cm breit; Dickenhobelmaschine, 69 cm breit und Wagenfräse?
Offerten an A. Gantenbein. Baugeschäfk. Buchs (St. Gallen).

1ZS1. Wer liefert gutes Bindemittel und Anleitung, um
aus Koksstaub Briketts herzustellen? Offerten unter Chiffre 1321
an die Exped.

1ZÄS. Wer liefert Platten in Zelluloid oder gepreßtem,
wasserdichtem Karton von 690x480 mm. 2—3 mm Dicke. Mit 89
bis 199 mm Vertiefung; ferner ca. 29 mm dicke Meerrohr-Ringe
von zirka 899 mm Durchmesser? Offerten an G. Gaberthuel, Me-
chaniker, Oftringen (Aargau).

1ZSZ. Wer hätte eine gebrauchte, gnt erhaltene Bauholz-
fräse, bestehend in Welle mit Lagern, Laufwagen, Geleise und
Holzaufspannkloben abzugeben? Offerten mit Beschreibung und
Preis an Fritz Rohrbach, Wagner, Rüti b. Riggisberg.

IZ24. Wer liefert billige Regenmäntel für Arbeiter? Of-
ferten unter Chiffre 1324 an die Exped.

tSSS Wer hätte abzugeben 2 Paar gebrauchte, große
Schiebgatterrollen und 1 einfache Rollbahnweiche, 79 cm Spur,
leichtes Profil? Offerten an I. Lenzlinger Söhne, Nieder-Uster.

^àim Li-àr, klMMMmàM. làlei'ltilll', WUM.
Vslspd«» SV«.à km» m. àmlmi'IM«

patentierte Xementrvdrkorlnen-Verschlüsse. 8pe?islsrtikel: korinen kür alle ketrieke.
LpeTlsIinsscdinen kür Nsuersteine, lioklblöcke usv.
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